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BERICHT

DES

GENERALPROKURATORS DES KANTONS BERN

UBER DEN STAND DER STRAFRECHTSPFLEGE

IM JAHRE 1938

Die Strafrechtspflege im Berichtsjahr 1938 bietet
eigentlich keinen Anlass zu besonderen Bemerkungen.

Nach der Statistik ist die Zahl der eingelaufenen
Strafklagen im Berichtsjahr wiederum zuriickgegangen,
in einzelnen Geschwornenbezirken sogar ziemlich stark.

Zugenommen hat die Zahl der Geschifte nur in
einigen Amtsbezirken, in denen die Viehseuche besonders
stark aufgetreten ist.

Auch die Zahl der Verkehrsdelikte hat zugenommen
entsprechend der Zunahme der in Verkehr gestellten
Motorfahrzeuge. Bei der Beurteilung der diesbeziiglichen
Strafanzeigen hat sich die Vornahme von Augenscheinen
eventuell unter Beiziechung technischer Sachverstiindiger
bewiihrt.

Das Fehlen einer Strafandrohung fir Gebrauchs-
diebstahl an Fahrridern, das schon in fritheren Berichten
als empfindlicher Mangel bezeichnet worden ist, hat in
letzter Zeit dazu gefiihrt, dass einige Gerichte eine vor-
ibergehende Aneignungsabsicht auch da angenommen
haben, wo das entwendete Fahrrad spiter irgendwo
wieder aufgefunden worden ist.

_In der Tat ist die Dauer der Aneignungsabsicht
bicht erheblich.

Wihrend der Zeit des Gebrauches besteht jeden-
falls die uneingeschriinkte Absicht, wie ein Eigentiimer
iber die fremde Sache zu verfiigen, und die spitere
Dereliktion des entwendeten Gegenstandes schliesst den
Diebstahlstatbestand nicht aus.

Neuerdings wird auf die erschreckende Zahl von
Verbotenen Schwangerschaftsunterbrechungen im See-

and aufmerksam gemacht; im Berichtsjahr haben dort
Uicht weniger als fiinf Personen infolge Abtreibungs-
andlungen durch Unbefugte das Leben verloren.
 Das vor dem Grossen Rat liegende «Gesetz iber
loe Regierungsstatthalter» veranlasst mich, auf eine
estimmung des Gesetzes iiber die Gerichtsorganisation
. 0.) hinzuweisen, die mancherorts véllig in Vergessen-
heit geraten zu sein scheint. Ich meine Art. 100 G. 0.,
de_r vorschreibt, dass es den Richterbeamten untersagt
%, Besuche zum Zwecke des sogenannten «Berichtens»
“zunehmen. Den Regierungsstatthaltern wird in Art. 8

des Regmrungsstatthaltergosotzos zur Pflicht gemacht,
der Bevélkerung mit ihrem Rat zur Verfiigung zu stehen.
])1.(::) ‘Roglerur}gssmtthalter, die gleichzeitig Gerichts-
prgsulenten sind, kommen dadurch in eine Art Konflikt
mit Axlt. 100 G. O., und es braucht, wie schon im Rat
n}lsgofuhrt worden ist, viel Takt, um nicht zum einsei-
tigen «Gratiskonsulent» in ProzeBsachen zu werden.
_ Thre diesbesiigliche Tiitigkeit ist offenbar mehr fiir
nichtstreitige Verhiltnisse oder als Vermittlung mit
beiden Parteien gedacht. Von allen andern «nur Richtery-
beamten sollte das Verbot der Annahme von Besuchen
zum Zwecke des sogenannten Berichtens absoiut be-
aghte.t werden, auch wenn eine direkte Beeinflussun
vielleicht weder beabsichtigt noch moglich ist. Aber dig
Acht,}mg vor.der Rechtspflege verlangt, dass émch 'edm:
Spl}](glﬂ vermieden wird; der erwii,hnte,Artikel def] Gé-
Hﬁ S1sis;rganmatlon 18t wohlbedacht und keineswegs iiber-
Im iibrigen sind es meistens die gleichen Erschei-
nungen, welych.e immer wieder beobachtet werden und
gvlz)fr fill:; Zlilsltl;l, Teil schon in fritheren Berichten hingewiesen
So z. B. der ungeniigende Ausb (rimi
polize, als Hilfsmittel dos Unbersuehungociohr s o
Aufklirung von Delikten, und die Unzulinglichkeit 3“1:
veralteten Medizinalgesetzes zur Beurteilung der o
dernen Erscheinungsformen der Heilkunde. In LI:*O
dankenswerter Weise haben die Herren Stein'mann u )l(i
Schwarz im Grossen Rat Interpellationen bzw. Motionz
eingereicht und so die Voraussetzung fiir die nétio .
gesetzgeberischen Erlasse geschaffen. sen
Von allergrosster Bedeutung fiir di
Strafrechtspflege wird das Eir%fﬁhrur?glgg;sszzgmzrtllde
Schweizerischen Strafgesetzbuch, dessen Entwurf Hen:n
Prof. Dr. Thormann iibertragen ist — aber der Buchn
stabe totet, der Geist ist’s, der lebendig macht. .

Bern, im Juni 1939.

Der Generalprokurator :
Tschanz.,






	Bericht des Generalprokurators des Kantons Bern über den Stand der Strafrechtspflege

